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Gemeindeverwaltung      19.09.2019 
Dettingen an der Erms 
 

E i n l a d u n g 
 
zu einer Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 19.09.2019 im Sitzungssaal des 
Rathauses "Schlößle". 
 

Beginn: 19:00 Uhr 
 
 

T a g e s o r d n u n g 
 
 1 Einsetzung und Verpflichtung von GR Rehm 

Vorlage: 8136/1 öff  
   
 2 Laufendes und Bekanntgaben 
   
 2.1 Gefasste Beschlüsse im schriftlichen/elektronischen Verfahren 

sowie Eilentscheidung des Bürgermeisters 
Vorlage: 8149 öff  

   
 2.2 Beweidung Calverbühl - vorübergehende Zugangssperre 

Vorlage: 8151 öff  
   
 3 Bürgerfragestunde 
   
 4 Zeitintensive Betreuung der Diakoniestation Oberes Ermstal-Alb 

(ZiB) für das Ermstal sowie Uracher Alb und Münsingen  
Hier: Zuschussantrag für die Jahre 2020-2022 
Vorlage: 8132 öff  

   
 5 Änderung der Satzung der Wasserversorgung und der Satzung 

über die öffentliche Abwasserbeseitigung 
- Anpassung des Vorauszahlungszeitraums 
- Anpassung der Bemessung der Niederschlagswassergebühr 
Vorlage: 8146 öff  

   
 6 Schillerschule Dettingen, Sanierung und Erweiterung 

hier: Vergabe verschiedener Gewerke 
Vorlage: 7451/42 öff  

   
 7 Bebauungsplan "Hinter der Ziegelhütte" 

hier: Aufstellungsbeschluss 
Vorlage: 8148 öff  
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 8 Umbau und Umnutzung des ehemaligen Fabrikgebäudes in 

Wohnnutzung mit Tiefgarage und Stellplätze, Fabrikstraße 2-18, 
Dettingen an der Erms  
- Vorstellung der geänderten Ausführung 
Vorlage: 7725/3 öff  

   
 9 Verschiedenes 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 
 
Dr. Rolf Hägele 
Stv. Bürgermeister 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8136/1 öff 

Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth 

AZ: 022.30 - Höl 

14.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR                19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Kenntnisnahme    öffentlich  

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

8136 

 

 

Informationsvorlage 

Einsetzung und Verpflichtung von GR Rehm 

 
 

Sachverhalt 

Mit der Verpflichtung geben die Gemeinderäte gegenüber dem Bürgermeister das Ge-

löbnis ab, ihre Amtspflicht gewissenhaft zu erfüllen. 

 

Die Verpflichtung der Gemeinderäte durch den Bürgermeister gilt nur für die Dauer der 

Amtszeit, d.h. auch wiedergewählte Gemeinderäte sind für die neue Amtszeit neu zu 

verpflichten. 

 

Die Verpflichtung erfolgt mit folgender Formel: 

 

„Ich gelobe Treue der Verfassung, Gehorsam den Gesetzen und gewissenhafte Erfül-

lung meiner Pflichten. Insbesondere gelobe ich, die Rechte der Gemeinde gewissenhaft 

zu wahren und ihr Wohl und das ihrer Einwohner nach Kräften zu fördern.“ 

 

Da Herr Gemeinderat Jochen Rehm bei der konstituierenden Sitzung am 25.07.2019 

nicht anwesend sein konnte, ist die Verpflichtung noch vorzunehmen.,  

 

 

Ö  1Ö  1
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8149 öff 

Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth 

AZ:  - Höl 

06.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR            19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Kenntnisnahme  

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

 

 

 

Informationsvorlage 

Laufendes und Bekanntgaben: Gefasste Beschlüsse im 

schriftlichen/elektronischen Verfahren sowie Eilentscheidung des Bürgermeisters 

 
 

Sachverhalt 

1. Bekanntgabe eines nichtöffentlichen Beschlusses im schriftlichen/elektro-

nischen Verfahren  

Hier: Ersatzbeschaffung eines Bauhoffahrzeugs 

Gemäß § 37 Abs. 1 i.V.m. § 35 GemO werden folgende Beschlüsse aus dem nicht-

öffentlichen schriftlichen/elektronischen Verfahren vom 05.08. – 16.08.2019 bekannt-

gegeben: 

 

Ersatzbeschaffung Bauhoffahrzeug für Schlepper Holder C-Trac 370 

 

Beschluss: 

1. Der vorgeschlagenen Ersatzbeschaffung des Vorführfahrzeugs Holder C70 TC zur 
Sicherstellung des Winterdienstes wird zugestimmt. 

 
2. Der entsprechenden außerplanmäßigen Ausgabe in Höhe von 61.000 € im Finanz-

haushalt wird zugestimmt. 
 

 

2. Bekanntgabe einer Eilentscheidung des Bürgermeisters gemäß § 43 Abs. 4 

GemO 

Hier: Einrichtung eines Fußgängerüberwegs in der Hülbener Straße 

In der Verkehrsschau vom 31.07.2019 wurde, wie in den vergangenen Jahren bereits 

mehrfach geschehen, der erneute Versuch gestartet, gemeinsam mit der Verkehrspoli-

zei eine zulässige Querungsstelle zur Einrichtung eines Fußgängerüberwegs im Verlauf 

der Hülbener Straße ausfindig zu machen. Durch erst kürzlich erfolgte Änderungen be-

Ö  2.1Ö  2.1
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ziehungsweise Ergänzungen und Konkretisierungen der Rechtslage bezüglich Fußgän-

gerüberwegen, konnte nun tatsächlich eine geeignete Stelle zwischen der Einmündung 

Schulstraße und der Einmündung Friedrich-Ebert-Straße ausgemacht werden. 

 

Im weiteren Verlauf bemühte sich die Verwaltung ämterübergreifend um die Abklärung 

verschiedenster Aspekte wie zum Beispiel die korrekte Beschilderung, Beleuchtung und 

bauliche Ausgestaltung sowie die organisatorische und zeitliche Umsetzung. Da ein 

Fußgängerüberweg auf Höhe der Schillerschule enorm zur Sicherheit der Schülerinnen 

und Schüler auf dem Schulweg beiträgt, wurde eine kurzfristige Umsetzung mit Fertig-

stellung zum Schuljahresbeginn angestrebt. Ebenso wurde hierbei berücksichtigt, dass 

ab dem Schuljahr 2019/2020 durch die Zusammenlegung von Uhland- und Schiller-

schule auch eine deutlich erhöhte Zahl an Grundschülern in Richtung der Schillerschule 

unterwegs sein wird. 

 

Mit den Tiefbauarbeiten wurde die Fa. Balz im Rahmen des Leistungsverzeichnisses für 

den Jahresbau und die Netze BW für die lichttechnische Berechnung und Lieferung der 

passenden Leuchtmittel beauftragt. Markierungsarbeiten sowie Lieferung und Befesti-

gung der Verkehrszeichen erfolgten durch den Bauhof. Gleichzeitig erfolgte auf Emp-

fehlung der Verkehrspolizei durch die Fa. Swarco eine Änderung an der Programmie-

rung der vorhandenen Lichtsignalanlage in der Hülbener Straße. Die Kosten für die Ge-

samtmaßnahme betragen grob geschätzt ca. 10.000 bis 15.000 Euro – eine konkrete 

Kalkulation war aufgrund der Kürze der Zeit nicht möglich. 

 

Um die erhöhte Verkehrssicherheit durch den Fußgängerüberweg auf dem Schulweg 

bereits zum Schuljahresbeginn gewährleisten zu können, wurde durch den Bürgermeis-

ter gemäß § 43 Abs. 4 GemO eine Eilentscheidung hinsichtlich der kurzfristigen Einrich-

tung eines Fußgängerüberwegs und der damit verbundenen außerplanmäßigen Ausga-

be im Finanzhaushalt getroffen.  
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8151 öff 

Sachbearbeitung: Peter Bily 

AZ: 880.63; 022.3 - By 

15.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR                19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Kenntnisnahme       öffentlich  

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

 

 

 

Informationsvorlage 

Laufendes und Bekanntgaben 

Beweidung Calverbühl - vorübergehende Zugangssperre 

 
 

Sachverhalt 

Der Calverbühl als Hausberg von Dettingen wurde früher von den Vereinen in Handar-

beit regelmäßig gemäht, um das natürliche Landschaftsbild zu erhalten. Seit Jahren 

erfolgt die Beweidung des Calverbühls durch die Ziegenfreunde, die teilweise aufwen-

dig durch ergänzende Mäharbeiten unseren Hausberg in Ordnung halten. 

 

Obwohl die Ziegen fast alles vertilgen gibt es jedoch am Calverbühl zwischenzeitlich 

verschiedene Pflanzen, die von den Ziegen nicht gefressen werden. Insoweit erhöht 

sich der Aufwand für den Ziegenverein, der auch in vielen anderen Bereichen unserer 

Gemarkung tätig ist.  

 

Der Ziegenverein ist nun mehr an uns heran getreten und beabsichtigt bei entspre-

chender Wetterlage die Beweidung des Calverbühls mit dem Rätischen Grauvieh 

durchzuführen. Das Rätische Grauvieh ist ein robustes, anpassungsfähiges und langle-

biges Zweinutzungsrind. Durch seine Anspruchslosigkeit und eine sehr gute Raufut-

terumsetzung eignet es sich besonders zur Nutzung von extensiven Weiden, auch in 

extremen Berggebieten, wobei das geringe Gewicht und die dazu relativ großen Klauen 

der Tiere die Böden schonen. Mit seinem ruhigen Charakter und seiner sehr hohen Vi-

talität findet das Rätische Grauvieh mehr und mehr Freunde. 

 

Diese erweiterte Nutzung ist mit der Naturschutzbehörde des Landratsamts abgespro-

chen und es wurde genehmigt, dass die Tiere bei gutem Wetter auf dem Calverbühl 

sind. Während der Anwesenheit der Rinder sind die Zugänge in dem eingezäunten Be-

Ö  2.2Ö  2.2
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reich gesperrt. Der Beweidungszeitraum und damit die Sperrung wird mit 2-3 Wochen 

angegeben.  

 

Um Kenntnisnahme wird gebeten. 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8132 öff 

Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth 

AZ: 430.116 - Höl 

19.06.2019 

 

Gremium     Datum 
GR     19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Entscheidung öffentlich 

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

7845 

 

 

Beschlussvorlage 

Zeitintensive Betreuung der Diakoniestation Oberes Ermstal-Alb (ZiB) für das 

Ermstal sowie Uracher Alb und Münsingen  

Hier: Zuschussantrag für die Jahre 2020-2022 

 
 

I. Beschlussantrag 

Das Projekt Zeitintensive Betreuung für das Ermstal sowie Uracher Alb und Münsingen 

(ZiB Ermstal-Alb) wird auch in den Jahren 2020-2022 bezuschusst. 

 

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

Der beantragte Zuschuss beträgt 1.391,00 € pro Jahr für die Jahre 2020 – 2022. 

 

 

III. Sachverhalt 

Zeitintensive Betreuung für das Ermstal sowie die Uracher und Münsinger Alb (ZiB   

Ermstal-Alb) ist ein Betreuungsangebot der Diakoniegesellschaft Münsingen mbH und 

der Diakoniestation Oberes Ermstal-Alb gGmbH im Verbund mit dem Diakonieverband 

Reutlingen/Diakonische Bezirksstelle Münsingen. Es richtet sich an pflegende Angehö-

rige und entlastet diese bei der Betreuung ihrer kranken oder behinderten Familien-

mitglieder zu Hause. ZiB ist zudem ein Integrationsprojekt für Menschen, die dem Ar-

beitsmarkt derzeit nicht, nur eingeschränkt oder nicht mehr zur Verfügung stehen. Es ist 

ein zusätzliches Angebot der Diakoniestation in der ambulanten häuslichen Versorgung. 

 

Präsenzkräfte aus dem Raum Münsingen und Oberes Ermstal, die sich im Rahmen des 

Projektes ZiB freiwillig engagieren und dafür eine Aufwandsentschädigung erhalten, 

betreuen die pflegebedürftigen Angehörigen. Es handelt sich dabei vorwiegend um 

Ö  4Ö  4
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Frauen, aber auch Männer mit Migrationshintergrund oder am Arbeitsmarkt benachtei-

ligte Menschen.  

 

Bevor diese Menschen die Pflege übernehmen, müssen sie an einer Informations-

veranstaltung und einer darauffolgenden Schulungsreihe teilnehmen, die eine Grund-

qualifikation beinhaltet. 

 

Der Betreuungsumfang kann individuell, ab zwei Stunden täglich, festgelegt werden. 

Für die Angehörigen entstehen hierbei Kosten in Höhe von 13,50 Euro pro Stunde zu-

züglich Fahrtkosten (0,35 €/km). 

 

Um dieses Angebot etablieren zu können, benötigte ZiB eine Komplementär-

finanzierung der Kommunen für zunächst zwei Jahre. Der Verwaltungsausschuss 

stimmte in seiner Sitzung am 11. Mai 2010 einer Komplementärfinanzierung für die 

Haushaltsjahre 2011 bis 2013 zu. Damals wurde klar dargestellt, dass es sich hierbei 

lediglich um eine Anschubfinanzierung handeln könne und die Finanzierung nach Ende 

der Projektphase 2013 komplett außerhalb der kommunalen Haushalte erfolgen müsse. 

Am 14. November 2013 beschloss der Gemeinderat nach Anhörung von Frau Krohmer, 

Geschäftsführerin der Diakoniestation Oberes Ermstal-Alb gGmbH, das Projekt ZiB für 

die Jahre 2014 bis 2016 mit jeweils 1.630,00 € weiter zu unterstützen.  

Am 22.09.2016 beschloss der Gemeinderat einstimmig die weitere Bezuschussung des 

Projekts für die Jahre 2017-2019 mit je 1.391,00 €. 

 

Mit Schreiben vom 14. Juni 2019 bedankt sich die Diakoniestation für die finanzielle 

Unterstützung der Gemeinde in den Jahren 2017 bis 2019 und berichtet, dass sich das 

Angebot von ZiB in den zwölf Jahren seit dem Start zu einem verlässlichen und nicht 

mehr wegzudenkenden Unterstützungsangebot in der häuslichen Pflege entwickelt ha-

be. Aktuell sind 50 sozial engagierte Bürger für ZiB im Einsatz, die von einer Sozialpä-

dagogin begleitet und geschult werden. Im vergangenen Jahr wurde ZiB als Angebot 

zur Unterstützung im Alltag nach § 45a SGB XI i.V. mit der Unterstützungsangebote-

Verordnung Baden-Württemberg vom Landratsamt Reutlingen anerkannt.  

 

In Dettingen sind es aktuell 9 Personen, die regelmäßig betreut werden und 8 bürger-

schaftlich engagierte Betreuer, die im Rahmen von ZiB tätig sind. 

 

Um das Entlastungsangebot künftig in bewährter Form weiterführen zu können, seien 

sie jedoch auch in den folgenden Jahren auf die finanzielle Unterstützung der Kommu-

nen angewiesen. Die Verwaltung schlägt vor, das Projekt ZiB für weitere drei Jahre fi-

nanziell zu fördern. Uns ist bewusst, dass die Finanzierung zu Beginn lediglich als An-

schubfinanzierung gedacht war. Nachdem sich das Projekt inzwischen etabliert hat und 

als Erfolgsprojekt bezeichnet werden kann, wäre eine Einstellung dieser Form der Un-

terstützung Angehöriger sehr zu bedauern. Ohne die kommunalen Gelder müssten 

entweder die Kosten pro Betreuungsstunde deutlich erhöht werden, oder das Projekt 

müsste gar ganz eingestellt werden. 
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Zur weiteren Begründung wird auf das beigefügte Schreiben (GR-Vorlage 8132-1) ver-

wiesen, ebenso auf den Tätigkeitsbericht für das Jahr 2018 (GR-Vorlage 8132-2). Der 

Anteil der Finanzierung verringere sich für die Kommunen sogar von bisher 0,74 € auf 

0,72 € pro Person über 65 Jahren. Für die Gemeinde Dettingen würde dies einen Zu-

schuss von 1.391,00 € pro Jahr bedeuten. 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8146 öff 

Sachbearbeitung: Daniel Gönninger 

AZ: 813 - Gö 

02.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR  19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Entscheidung öffentlich 

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

 

 

 

Beschlussvorlage 

Änderung der Satzung der Wasserversorgung und der Satzung über die 

öffentliche Abwasserbeseitigung 

- Anpassung des Vorauszahlungszeitraums 

- Anpassung der Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

 
 

I. Beschlussantrag 

1. Der Änderung der Vorauszahlungen für die Abwassergebühr von zweimonatlich auf 

monatlich wird zugestimmt. 

2. Der Änderung der Vorauszahlungen für die Wassergebühr von zweimonatlich auf 

monatlich wird zugestimmt. 

3. Den Änderungen im § 25 b der Abwassersatzung wird zugestimmt.  

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

Durch die Anpassung von § 25 b Abwassersatzung an die Mustersatzung ist mit  mar-

ginalen Mehrerträgen zu rechnen.  

 

III. Sachverhalt 

Zu 1. und 2. 

 

Die Vorauszahlungen für die Abwassergebühr (§ 29 (3) Satzung über die öffentliche 

Abwasserbeseitigung (AbwS)) und die Wassergebühr (§ 43 (3) Satzung über den     

Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grund-

stücke mit Wasser (WVS)) sind auf einen zweimonatlichen Abschlagsrhythmus festge-

legt.  

 

Ö  5Ö  5
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Bei der letzten Turnusabrechnung konnte sowohl die EED als auch das Sachgebiet 

Kasse und Vollstreckung vermehrt Beschwerden von Seiten der Kunden feststellen. 

Hierbei wurde insbesondere darauf hingewiesen, dass ein zweimonatlicher Abschlag 

nicht mehr zeitgemäß und nicht kundenorientiert sowie die Belastung alle zwei Monate 

zu hoch sei. Bei der genauen Überprüfung für den Abschlagswechsel konnte außerdem 

festgestellt werden, dass monatliche Vorauszahlungen für die Wasserversorgung selbst 

ebenfalls Vorteile bringen. 

 

Durch monatliche Vorauszahlungen kann die Wasserversorgung einen regelmäßigen 

Geldeingang verzeichnen und den Steueraufwand entsprechend direkt im System zu-

ordnen. Der Verwaltungsaufwand wird sich verringern, da keine separaten Absprachen 

zum Zahlungsrhythmus mit Kunden besprochen und Ratenpläne erstellt werden müs-

sen. Ebenfalls können das Mahnwesen sowie die Vollstreckung schneller und konse-

quenter umgesetzt werden. 

 

Zu 3. 

 

Im § 25 b der Abwassersatzung wird die Bemessung der Niederschlagswassergebühr 

geregelt. Die bisherige Fassung ist inhaltlich zu überarbeiten und teilweise deutlicher zu 

formulieren und zu strukturieren. 

Bei der Überarbeitung erfolgte wo sinnvoll und möglich die Übernahme des Wortlauts 

der aktuellen Fassung der Mustersatzung des Gemeindetags vom März 2015. 

 

Folgende Änderungen werden vorgeschlagen: 

 

- Der Ansatz von „anderen Versiegelungsfaktoren auf Nachweis im Einzelfall“ wird 

gestrichen, da hierfür kein Bedarf besteht. 

- Auf eine Abrundung der Gesamtfläche auf volle 10 m² wird künftig verzichtet, da 

hierfür keine sachliche Grundlage besteht. 

- Die Regelungen zu Zisternen mit und ohne Regenwassernutzung werden deutli-

cher formuliert und auf eine Begrenzung des maximalen Zisternenvolumens ver-

zichtet, um auch größere Volumina berücksichtigen zu können. 

- Gegen eine Regelung, Flächen, von denen Niederschlagswasser über eine     

Sickermulde, ein Mulden-Rigolensystem oder eine vergleichbare Anlage mit   

gedrosseltem Ablauf oder Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zuge-

führt wird, im Rahmen der Gebührenbemessung unberücksichtigt zu lassen, be-

stehen rechtliche Bedenken, weil von den Flächen Regenwasser tatsächlich in 

die Kanalisation eingeleitet wird, die öffentliche Einrichtung somit tatsächlich   

benutzt wird. Künftig werden solche Flächen mit einem Faktor von 0,1 berück-

sichtigt. Es wird ein niedriger Wert vorgeschlagen, um weiterhin die Mehrauf-

wendungen für die Herstellung dieser dezentralen Regenwasserbeseitigungsan-

lagen angemessen zu berücksichtigen. 
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Alle Änderungen im Einzelnen sowie die endgültige Version sind als Anlage angefügt. 

 

Die Bemessung der Niederschlagswassergebühr gemäß § 25 b wird bei der Ermittlung 

der befestigten Flächen zur gesplitteten Abwassergebühr angewendet. Im Rahmen von 

baurechtlichen Verfahren werden den Bauherren ein Merkblatt und eine Selbstauskunft 

ausgegeben. 

 

 

Anlagen 

GR-Vorlage 8146/1  Satzung zur Änderung der Satzung des Eigenbetriebs  

    Wasserversorgung Dettingen an der Erms 

GR-Vorlage 8146/2  Satzung zur Änderung der Satzung über die  

    öffentliche Abwasserbeseitigung 

GR-Vorlage 8146/3  Änderungen § 25 b Niederschlagswassergebühr   
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

7451/42 öff 

Sachbearbeitung: Michael Gutmann 

AZ: 022.3, 211.21 - - Gu 

28.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR  19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Entscheidung öffentlich 

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

7451 bis 7451/41 

 

 

Beschlussvorlage 

Schillerschule Dettingen, Sanierung und Erweiterung 

hier: Vergabe verschiedener Gewerke 

 
 

I. Beschlussantrag 

Die Fachklassenräume und Möbel Lehrküche 1. OG G3 (Los 2) werden mit der Ange-

botssumme in Höhe von 184.440,85 € (brutto) an die Wesemann GmbH aus Syke ver-

geben. 

 

Die Verglasungsarbeiten - Sonnenschutz G3 werden mit der Angebotssumme in Höhe 

von 59.976,00 € (brutto) an die Wagner Glas- und Metallbau GmbH aus Albstadt verge-

ben.  

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

Die Finanzmittel sind im Haushalt eingestellt. Die Aufträge werden mit Brutto-

angebotssummen vergeben.  

 

III. Sachverhalt 

Bei dem Gewerk Fachklassenräume und Möbel Lehrküche 1. OG G3 wurde ein Ver-

handlungsverfahren durchgeführt, da sowohl bei der EU-weiten als auch bei der be-

schränkten Ausschreibung kein Angebot abgegeben wurde. 

Die Vergabe des Gewerkes wurde in Lose aufgeteilt.  

Für das Los 2 wurden fünf Unternehmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Zum 

Submissionstermin am 27.08.2019 lagen zwei Angebote vor. Nach Prüfung und Wer-

tung der Angebote hat die Wesemann GmbH aus Syke das wirtschaftlichste Angebot 

abgegeben und wird mit einer Angebotssumme in Höhe von 184.440,85 € beauftragt. 
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Die Kostenberechnung von November 2016 wird bei diesem Gewerk um 18.444,09 € 

(brutto) überschritten. 

 

Das Gewerk Verglasungsarbeiten – Sonnenschutz G3 wurde beschränkt ausgeschrie-

ben. Es wurden 11 Firmen zur Abgabe eines Angebots aufgefordert. Zum Submissions-

termin am 27.08.2019 lag ein Angebot vor. Nach Prüfung und Wertung des Angebotes 

hat die Wagner Glas- und Metallbau GmbH ein wirtschaftliches Angebot abgegeben 

und wird mit einer Angebotssumme in Höhe von 59.976,00 € beauftragt.  

 

Die Kostenberechnung von November 2016 wird bei diesem Gewerk um 7.443,00 € 

(brutto) unterschritten. 

 

 

Nachrichtlich möchten wir darüber informieren, dass die Verwaltung folgende Gewerke 

beauftragt: 

 

Die Fachklassenräume und Möbel Lehrküche 1. OG G3 (Los 1) werden mit der Ange-

botssumme in Höhe von 15.743,70 € (brutto) an die VS Vereinigte Spezialmöbelfabri-

ken GmbH & Co. KG aus Tauberbischofsheim vergeben. 

 

Die Kostenberechnung von November 2016 wird bei diesem Gewerk um 1.574,37 € 

(brutto) überschritten. 

 

Die Sonnenschutzarbeiten – Blendschutz Fachklassen G3 werden mit der Angebots-

summe in Höhe von 19.087,60 € (brutto) an die Willy Müller GmbH aus Metzingen ver-

geben. 

 

Die Kostenberechnung von November 2016 wird bei diesem Gewerk um 15.912,40 € 

(brutto) unterschritten. 

 

 

Den Sachverhalt zu den Vergaben wird Herr Dipl.-Ing. Thomas Kaltenmark vom Büro 

Klotz und Partner GmbH in der Sitzung erläutern 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

8148 öff 

Sachbearbeitung: Manuel Höllwarth 

AZ:  - Höl 

06.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR            19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Entscheidung öffentlich 

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

 

 

 

Beschlussvorlage 

Bebauungsplan "Hinter der Ziegelhütte" 

hier: Aufstellungsbeschluss 

 
 

I. Beschlussantrag 

Für den in der Anlage gekennzeichneten Bereich ist gemäß § 2 (1) Baugesetzbuch 

(BauGB) der Bebauungsplan „Hinter der Ziegelhütte“ im beschleunigten Verfahren nach 

§ 13 b BauGB aufzustellen.  

 

II. Finanzielle Auswirkungen 

Das Honorar zur Erstellung des Bebauungsplans samt Bearbeitung der Umwelt- und 

Artenschutzbelange beläuft sich auf rund 16.000 Euro. Eine vorab durchgeführte Habi-

tatpotenzialanalyse schlägt mit rund 2.000 Euro zu Buche. Die darauf aufbauenden ver-

tiefenden artenschutztechnischen Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen, dürften 

sich jedoch auch im niedrigen vierstelligen Bereich bewegen. 

Voraussichtlich wird noch ein separates Lärmgutachten benötigt, welches noch nicht 

beziffert werden kann. Entsprechende Haushaltsmittel stehen unter der Kostenstelle 

511002 jedoch ausreichend zur Verfügung. 

Mit der Erschließung neuer Flächen gehen auch Kosten für naturschutz- und arten-

schutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen einher, die noch nicht abschließend beziffert 

werden können und sich erst in der weiteren Planung ergeben. Hierfür werden Mittel im 

Haushaltsplan 2020 vorgesehen. 
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III. Sachverhalt 

Anlass 

Mit Aufstellung des Bebauungsplans „Hinter der Ziegelhütte“ soll dem landesweiten und 

so auch in Dettingen an der Erms akuten Wohnraummangel begegnet werden. Zielset-

zung ist hierbei eine schnellstmögliche, verdichtete Bebauung mit Mehrfamilienhäusern. 

Hierbei soll das Augenmerk insbesondere auf der Erschließung von möglichst kosten-

günstigem (Miet-) Wohnraum liegen. 

Die Gemeinde Dettingen an der Erms erfüllt bereits die Vorgaben des Landes unter der 

Zielsetzung „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ auf verschiedenen Wegen. Dazu 

zählen gezielte Wohnbauprojekte der Nachverdichtung und die Änderung älterer Be-

bauungspläne 

Beispiele hierfür sind u. a.: 

1. Bebauungsplan: Änderung „Im Waager – Panoramastraße“ (gem. § 13 a BauGB, 

rechtskräftig seit 25.10.2018) 

2. Wohnprojekte wie bspw.: 

 Sorglos Wohnen, Bahnhofstr. 10 – 12 (Wohnanlage für Generationen, inkl. Be-

treutem Wohnen und Kinderbetreuung) 

 Adler-Areal, Uracher Straße 3 

 Uniplast-Areal Fabrikstraße (Konversion ehemaliger Industrieanlage in großflä-

chige Wohnanlage an der Erms) 

 

Der Geltungsbereich des neu aufzustellenden Bebauungsplans „Hinter der Ziegelhütte“ 

umfasst die Flurstücke 12762, 12763 und 12764 mit einer Gesamtfläche von ca. 7.100 

m² (siehe GR-Vorlage Nr. 8148-1). Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan als Wohn-

baufläche ausgewiesen. Die zu bebauende Fläche befindet sich bereits vollständig im 

Eigentum der Gemeinde und liegt am südwestlichen Ortsrand von Dettingen an der 

Erms zwischen der Bahnlinie der Ermstalbahn und der Bundesstraße B 28. 

Die Erschließung des Gebiets ist über die Straße „Ziegelhütte“ gegeben, der bereits 

einseitig mit Einzelfamilienhäusern bebaut ist. Somit eignet sich das Gebiet sehr gut für 

eine Nachverdichtung. Eine weiter innerörtlich gelegene Fläche ist derzeit für die Ge-

meinde nicht verfügbar.  

Der Gemeinderat hat daher im Zuge der Überlegungen zur weiteren Baulandentwick-

lung in Dettingen an der Erms beschlossen, die Flächen schnellstmöglich einer Bebau-

ung zuzuführen. Um dies umzusetzen, soll die KWG-Kommunale Wohnungsbau GmbH 

als Bauherr fungieren und auch die Vermietung und Verwaltung der zu erstellenden 

Wohnungen übernehmen. 
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Verfahren 

Zur Erschließung von Außenbereichsflächen, deren Grundfläche kleiner als 10.000 m² 

ist und die im Zusammenhang an bebaute Ortsteile anschließen ist die Aufstellung des 

Bebauungsplans nach § 13 b BauGB i. V. m. § 13 a BauGB möglich. 

Die Anwendung des Verfahrens ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

 Der Bebauungsplan dient der Nachverdichtung im Rahmen der Innenentwick-

lung. 

 Die Größe der festzusetzenden Grundflächen beträgt weniger als 10.000 m2 

 Es werden keine Vorhaben festgesetzt, die einer Pflicht zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung unterliegen. 

 Es bestehen keine Anhaltspunkte für die Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 

b BauGB genannten Schutzgüter (Natura 2000-Gebiete). 

Damit steht der Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nichts 

entgegen. 

Damit einhergeht: 

 Der Verzicht auf die Umweltprüfung und den formellen Umweltbericht, 

 die Tatsache, dass Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplans 

zu erwarten sind im Sinne des § 1 a Abs. 3 Satz 5 BauGB vor der planerischen 

Entscheidung als erfolgt oder zulässig gelten, 

 der Verzicht auf die frühzeitige Erörterung gemäß § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 

BauGB, 

 der Verzicht auf die Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB, welche Arten um-

weltbezogener Informationen verfügbar sind, 

 der Verzicht auf die zusammenfassende Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 3 und § 

10 Abs. 4 BauGB, 

 der Verzicht auf das Monitoring gemäß § 4 c BauGB. 

  

Inhalt des Bebauungsplans 

Ziel des Bebauungsplans ist es, die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die künf-

tige verdichtete und kostengünstige Wohnnutzung mit einem schonenden Umgang mit 

Grund und Boden zu schaffen.  

Eine derzeitige grobe Schätzung der KWG sieht Wohneinheiten in einer Größenord-

nung von insgesamt 15.000 m² Wohnfläche vor. 

Die Planung sieht vor, sich stark an der vorhandenen Topographie zu orientieren und 

die vorliegende relativ steile Hanglage maßvoll auszunutzen. Für eine effektive Ausnut-

zung wird im weiteren Verfahren geprüft, ob eine Überschreitung der gesetzlichen 

Obergrenzen des Maßes der baulichen Nutzung (Grundflächenzahl, Geschossflächen-

zahl) gemäß Baunutzungsverordnung (BauNVO) zulässig ist. Eine Überschreitung ist 

möglich, wenn sichergestellt wird, dass die allgemeinen Anforderungen an gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nachteilige Auswirkun-

gen auf die Umwelt vermieden werden. 

Dafür wird die Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens für die Bewertung der 

Lärmimmissionen erforderlich. Die weiteren Informationen zur Umwelt als Abwägungs-

grundlage werden in Form des Ökologischen Steckbriefs in der Begründung zum Be-
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bauungsplan aufbereitet. Durch die besondere Hanglage am Ortsrand wird insbesonde-

re die Auswirkung auf das Schutzgut Klima und Lufthygiene sowie auf das Schutzgut 

Landschaftsbild dargestellt.  

Für Planungen und Vorhaben sind die Vorschriften für besonders und streng geschützte 

Tier- und Pflanzenarten gemäß § 44 BNatSchG zu beachten und zu prüfen. Eine arten-

schutzrechtliche Relevanzprüfung (Habitatpotenzialanalyse) wurde vom Büro Pustal 

erstellt. Im Ergebnis werden vertiefende Untersuchungen erforderlich, die bereits im 

Frühjahr/Sommer 2019 vorgenommen wurden. Der aktuelle Untersuchungsstand ist in 

der Anlage enthalten (siehe GR-Vorlage Nr. 8148-2, insbesondere Ziffer 8.2 Zwischen-

ergebnis). Nach Einschätzung des beauftragten Biologen weist das Gebiet eine sehr 

hohe Qualität durch viel Totholz und einige Baumhöhlen sowie ein gutes Nahrungsan-

gebot auf. Entsprechende Ausgleichsmaßnahmen, insbesondere Ersatzpflanzungen 

von Streuobstbäumen und das Aufhängen von Nist- und Brutkästen werden erforder-

lich, bevor ein Eingriff stattfinden kann.  
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Anlage zum Beschlussvorschlag 
Bebauungsplan „Hinter der Ziegelhütte“ 
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Sitzungsvorlage 
 

Drucksachennummer:  

7725/3 öff 

Sachbearbeitung: Felix Schiffner 

AZ: 632.12 - Schi 

27.08.2019 

 

Gremium     Datum 
GR                19.09.2019 

Behandlungszweck/-art 
Information öffentlich 

Ergebnis 

 

Vorherige Drucksachennummer/Beratung: 

7725 – 7725/2 (nichtöffentlich) 

 

 

Informationsvorlage 

Umbau und Umnutzung des ehemaligen Fabrikgebäudes in Wohnnutzung mit 

Tiefgarage und Stellplätze, Fabrikstraße 2-18, Dettingen an der Erms  

Vorstellung der geänderten Ausführung 

 
 

Sachverhalt 

Die Gebäude der ehemaligen Eisenlohrschen Fabrik sollen zu Wohngebäuden umge-

baut werden. Die Projektgesellschaft hat dafür im März 2017 eine Baugenehmigung 

erhalten. Mit der Gemeinde Dettingen an der Erms wurde eine „Vereinbarung über Er-

neuerungsmaßnahmen“ im Rahmen des Sanierungsgebiets „Ortsmitte III“ abgeschlos-

sen, um eine Förderung aus Sanierungsmitteln zu erhalten. 

 

Im Weiteren wurden vom Landesamt für Denkmalpflege umfangreiche Gutachten ein-

gefordert, um die Auswirkungen der geplanten Baumaßnahme auf die denkmalge-

schützte Gebäudesubstanz beurteilen zu können. Die erforderlichen Gutachten wurden 

Anfang 2019 eingereicht und geprüft. 

 

Unter Berücksichtigung, dass  

- teils erhebliche Schäden durch den Brand am Langhaus, Materialermüdung und 

durch unterlassenen Bauunterhalt bestehen, 

- es bereits früher zu mehr Verlusten an historischer Substanz gekommen ist, als 

augenscheinlich erkennbar, 

- durch die Umbauplanung weitere Substanzverluste erfolgen werden, 

kommt das Landesamt für Denkmalpflege zur Gesamtbeurteilung: 

 

„Die Summe der Verluste an historischer Bausubstanz durch Umbauplanung und durch 

die ermittelten Schäden ist inzwischen so hoch, dass die Kulturdenkmaleigenschaft der 
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Fabrikanlage durch die Umsetzung der geplanten und genehmigten Sanierung verloren 

gehen wird.“ 

 

In der Konsequenz wird das Landesamt für Denkmalpflege das Objekt aus dem Ver-

zeichnis der unbeweglichen Bau- und Kunstdenkmale streichen. 

 

 

Die Eisenlohrsche Farbik stellt ein ortsbildprägendes Gebäude dar, das von der indust-

riellen Geschichte in der Gemeinde Dettingen an der Erms zeugt. Es besteht ein be-

sonderes Interesse der Gemeinde, der Bürgerschaft und des Landes die Gebäude zu 

erhalten. Nachdem die Beseitigung von denkmalgeschützter Substanz grundsätzlich 

nicht förderfähig ist, hält das Wirtschaftsministerium des Landes in diesem besonderen 

Fall eine Förderung für gerechtfertigt. Der Verlust der Denkmaleigenschaft ist nicht pri-

mär durch den geplanten Umbau zu vertreten, sondern der Brand hat wesentliche Teile 

des Denkmals zerstört. Eine Sanierung und Umnutzung der Fabrikanlage unter Erhalt 

der Denkmaleigenschaft wäre nunmehr unwirtschaftlich und es stünde zu befürchten, 

dass die Fabrikanlage ohne Sanierung völlig zerfällt und sich der städtebauliche Miss-

stand verstetigt anstatt beseitigt wird. 

 

Voraussetzung für eine Förderung aus Sanierungsmitteln ist die Umsetzung der bereits 

genehmigten Planung und eine Sanierung, die möglichst große Teile der schützenswer-

ten Bausubstanz erhält. Um dies zu gewährleisten hat der Bauherr ein Sanierungskon-

zept vorgelegt, das die geplanten Maßnahmen detailliert beschreibt und insbesondere 

darlegt, welche Bausubstanz wie erhalten werden wird. 

 

Vertreter der Projektgesellschaft stellen in der Sitzung die geplante Ausführung vor. 

 

 

Über die Anpassung der bestehenden „Vereinbarung über Erneuerungsmaßnahmen“ 

und über die Höhe einer Förderung aus Sanierungsmitteln wird nicht öffentlich beraten. 

 

Die Projektgesellschaft hat mittlerweile die Baufreigabe erhalten und mit den Arbeiten 

zum Herstellen der Tiefgarage begonnen.  
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